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Band 9. Zwei deutsche Staaten, 1961-1989 
Viermächteabkommen über Berlin [Berlin-Abkommen] (3. September 1971)  
 
 
 
Die Verbindung der Ostpolitik mit der neuen Deutschlandpolitik wurde in dem 
Viermächteabkommen über Berlin der ehemaligen Kriegsalliierten deutlich; es wurde am 3. 
September 1971 unterzeichnet, trat jedoch erst am 3. Juni 1972 nach der Ratifizierung der 
Ostverträge in Kraft. Das Abkommen rüttelte nicht am Status Berlins, garantierte aber eine 
Verbesserung des Transitverkehrs und der Besuchsmöglichkeiten in die DDR. 
 

 
 
 
Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, der Vereinigten Staaten von 
Amerika, 
vertreten durch ihre Botschafter, die in dem früher vom Alliierten Kontrollrat benutzten Gebäude 
im amerikanischen Sektor Berlins eine Reihe von Sitzungen abgehalten haben, 
handelnd auf der Grundlage ihrer Viermächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten und der 
entsprechenden Vereinbarungen und Beschlüsse der Vier Mächte aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit, die nicht berührt werden, 
unter Berücksichtigung der bestehenden Lage in dem betreffenden Gebiet, 
von dem Wunsch geleitet, zu praktischen Verbesserungen der Lage beizutragen,  
unbeschadet ihrer Rechtspositionen, 
haben folgendes vereinbart: 

I. 
1. Die Vier Regierungen werden bestrebt sein, die Beseitigung von Spannungen und die 
Verhütung von Komplikationen in dem betreffenden Gebiet zu fördern. 
2. Unter Berücksichtigung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen 
stimmen die Vier Regierungen darin überein, daß in diesem Gebiet keine Anwendung oder 
Androhung von Gewalt erfolgt und daß Streitigkeiten ausschließlich mit friedlichen Mitteln 
beizulegen sind. 
3. Die Vier Regierungen werden ihre individuellen und gemeinsamen Rechte und 
Verantwortlichkeiten, die unverändert bleiben, gegenseitig achten. 
4. Die Vier Regierungen stimmen darin überein, daß ungeachtet der Unterschiede in den 
Rechtsauffassungen die Lage, die sich in diesem Gebiet entwickelt hat und wie sie in diesem 
Abkommen sowie in den anderen in diesem Abkommen genannten Vereinbarungen definiert ist, 
nicht einseitig verändert wird.  

II. 
A. Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklärt, daß der Transitverkehr 
von zivilen Personen und Gütern zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik 
Deutschland auf Straßen, Schienen- und Wasserwegen durch das Territorium der Deutschen 



 2 

Demokratischen Republik ohne Behinderungen sein wird, daß dieser Verkehr erleichtert werden 
wird, damit er in der einfachsten und schnellsten Weise vor sich geht und daß er Begünstigung 
erfahren wird.  
Die diesen zivilen Verkehr betreffenden konkreten Regelungen, wie sie in Anlage I niedergelegt 
sind, werden von den zuständigen deutschen Behörden vereinbart. 

B. Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der 
Vereinigten Staaten von Amerika erklärten, daß die Bindungen zwischen den Westsektoren 
Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt werden, wobei sie 
berücksichtigen, daß diese Sektoren so wie bisher kein Bestandteil (konstitutiver Teil) der 
Bundesrepublik Deutschland sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden. 
Konkrete Regelungen, die das Verhältnis zwischen den Westsektoren Berlins und der 
Bundesrepublik Deutschland betreffen, sind in Anlage II niedergelegt. 

C. Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklärt, daß die 
Kommunikationen zwischen den Westsektoren Berlins und Gebieten, die an diese Sektoren 
grenzen, sowie denjenigen Gebieten der Deutschen Demokratischen Republik, die nicht an 
diese Sektoren grenzen, verbessert werden. Personen mit ständigem Wohnsitz in den 
Westsektoren Berlins werden aus humanitären, familiären, religiösen, kulturellen oder 
kommerziellen Gründen oder als Touristen in diese Gebiete reisen und sie besuchen können, 
und zwar unter den Bedingungen, die denen vergleichbar sind, die für andere in diese Gebiete 
einreisende Personen gelten. 

Die Probleme der kleinen Enklaven einschließlich Steinstückens und anderer kleiner Gebiete 
können durch Gebietsaustausch gelöst werden. 

Konkrete Regelungen, die die Reisen, die Kommunikationen und den Gebietsaustausch 
betreffen, wie in Anlage Ill niedergelegt, werden zwischen den zuständigen deutschen 
Behörden vereinbart. [ . . . ] 
 
 
 
 
Quelle: Viermächteabkommen über Berlin [Berlin-Abkommen], 3. September 1971; abgedruckt 
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Entwicklungen, Möglichkeiten und Grenzen. Berlin, 1986, S. 99 ff.  

 


